
Förderfähige Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Rhein-
land-Pfalz. Damit eine erste KMU-Einordnung möglich ist, sind die nachfolgenden 
Fragen (vereinfachte KMU-Identifikation) zu beantworten (

 
Zutreffendes bitte an-

kreuzen). Im Zweifelsfall ist für die Einstufung als KMU die Empfehlung der Kom-
mission vom 06.Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren  Unternehmen (ABl. der EU L 124/36 vom 20. Mai 2003) 
maßgeblich. Das Prüfschema kann auch bei der ISB angefordert werden.  

Prüfung  
Mitarbeiter / Umsatz 

    
Anzahl der Mitarbeiter des  

Antragstellers 
< 250 MA  

 Nein 

                            Ja 

Jahresumsatz des 
Antragstellers  

50 Mio. 

  

 Nein Bilanzsumme des 
Antragstellers  

43 Mio. 

 

 Nein 
kein KMU 

                            Ja    Ja 

   

Prüfung 
Verbundenes Unternehmen 

(mögliche Beziehungen zur Mutter 
als auch zur Tochter ) 

 

Verpflichtung zur Erstellung 
eines konsolidierten 

Abschlusses 
                   Nein  

   Ja

  

Mehrheit der Stimmrechte    Ja

  

                   Nein   

 

Verbundenes 
Unternehmen 

Recht zur Bestellung/Abberufung

 

der Mehrheit der Mitglieder des

 

Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsgremiums  

 Ja

    

KMU-Prüfung  
nach der Empfehlung der Komission 

der EU vom 06. Mai 2003 

                   Nein  
Beherrschender Einfluss gemäß 

Vertrag oder Satzung 
   Ja

 

                   Nein  
Alleinige Kontrolle über die 
Mehrheit der Stimmrechte 

   Ja

  

                   Nein  

Verbund über eine natürliche 
Person 

   1) 
   Ja

  

                   Nein  

Prüfung  
Partnertunternehmen  

         

Unternehmen hält Beteiligung 
zwischen 25% und  50%    

2) 
   Ja

  

                   Nein   Partner- 
unternehmen 

Am Unternehmen wird/werden 
Beteiligung/en zwischen 25% 

und  50% gehalten  

   2) 
   Ja

  

                   Nein   

Eigenständiges Unternehmen  

 

KMU 

 

2) Unternehmen, die allein oder gemeinsam mit 
einem oder mehreren verbundenen Unterneh-
men einen Anteil von 25% bis einschließlich 
50% des Kapitals oder der Stimmrechte an ei-
nem anderen Unternehmen halten bzw. an de-
nen Anteile von 25% bis einschließlich 50% 
gehalten werden. 

 

1) Unternehmen, die durch eine natürliche Person 
oder eine gemeinsam handelnde Gruppe na-
türlicher Personen miteinander in einer der o.g. 
Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als 
verbundene Unternehmen, sofern diese Unter-
nehmen ganz oder teilweise in demselben 
Markt oder in benachbarten Märkten tätig sind. 

KMU-Nachweis (Kleine, Mittlere Unternehmen) 


